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Zwischenbericht der Sonderkommission
ZUT orthodoxen Miıtarbeit 1im Okumenischen Rat

der Kırchen

Eröffnungstagung
14 DIie Sonderkommission AT orthodoxen Mıtarbeıit 1im Ökumenischen Rat der

Kırchen sıch d Uus dreißıg Vertretern/innen der orthodoxen Kırchen und dreißigVertretern/innen der anderen Miıtgliedskirchen des Rates Unter dem
gemeınsamen Vorsıtz VONn Metropolit Chrysostomos Von Ephesus (Ökumenisches
Patrıarchat) und Bıschof Rolf Koppe (Evangelısche Kırche in Deutschland) hlelt
S1e ihre Eröffnungstagung VOoO bIs Dezember 999 1n Morges (Schweiz) ab
Sowohl der Vorsitzende des Zentralausschusses als auch der Generalsekretär desORK ergriffen das Wort. Katholıkos Aram VON der Arrnenisc_hen ApostolischenKırche (Kılıkıen) hob hervor, dass „dıe orthodoxe Präsenz 1m ORK den Horizont
VOoO  — Leben und Zeugn1s des Rates erweıtert hat“ und dass dıe orthodoxen Kırchen
ihrerseıits durch iıhr ökumenisches Engagement bereichert worden selen. Der Gene-
ralsekretär, Dr. Konrad Raıiser, WIEeS darauf hın, dass der Rat mıt der Einsetzung der
Sonderkommıission ZU ersten Mal ein Tem1um gesSC  en habe, in dem ortho-
doxe Kırchen und andere Miıtgliedskirchen gleich stark vertreten S1nd: „nlıe
in se1iner {ünfzıgjährigen Geschichte hat der ORK dıe orthodoxen Miıtgliedskirchen

ernsMWI1Ie mıt dieser Entscheidung‘‘.
E Die Sonderkommission hat den Auftrag, ‚‚das gesamte Spektrum Von Anlıe-

SCH 1m Blıck auf dıe Miıtarbeit der orthodoxen Kırchen 1im ORK untersuchen
und analysıeren“ und dem ÖRK-Zentralausschuss „ Vorschläge 7E den notwen-
dıgen Veränderungen in Struktur, Stil und Ethos des Rates‘‘ unterbreıiten.

E Auf ihrer ersten Tagung in Morges nahm dıie Kommıission eın Papıer Von
Metropolıit Chrysostomos VOon Ephesus mitü dem Tıtel Vorläufige orthodoxe Vor-
schläge für Ine ungehinderte Mitarbeit Im ORKnDie Kommission tellte
vier Problembereiche heraus, dıe der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, und
beauftragte vier Unterausschüsse mıt deren Bearbeitung:

® dıe Organısationsstruktur des ORK:
e  z Stil und Ethos des gemeınsamen Lebens und Wiırkens 1m ORK:
K theologische Konvergenzen und Dıfferenzen zwıschen Orthodoxen und ande-

ICN im ORK vertretenen Iradıtionen;
bestehende Modelle und NECUEC Vorschläge für einen strukturellen Rahmen für
den ORK, der ıne siınnvolle Miıtarbeit der orthodoxen Kırchen ermöglıchenwürde.
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Unterausschuss und tagten iın Damaskus yrıen), Unterausschuss I1 ın
Viılemov (Tschechıische Republık) und Unterausschuss {I11 in Kreta (Griechenland)

/weıte Plenartagung
A DIie zweilte Plenartagung der Kommissıon fand auf Eınladung der Koptischen

Orthodoxen Kırche VO 273 bIıs 25 ()ktober 2000 1m St Markus-Zentrum In Kaıro
aps Schenuda 11L hıeß dıe Kommıissıon in Kaıro wıllkommen un erläuterte

mıt klaren Worten ein1ge der Schwıierigkeıten, denen sıch dıie Orthodoxen 1m AN-
gemeınen und dıe Gläubigen selner eigenen Kırche 1m Besonderen durch hre Miıt-
oglıedscha: 1Im ORK gegenübersehen. Er konzentrierte sıch dabe1 auf Problembe-
reiche, dıie die Eıinheit und dıe Gemeninschaft der Kırchen gC  rden, W1Ie Homo-
sexualıtät, Frauenordinatıon, Benutzung integrativer Sprache 1m Reden über (Gjott

D} Bıschof Rolf Oppe dankte aps Schenuda für dıe Gastfreundschaft der
Koptischen Orthodoxen Kırche und afür, dass persönlıch eıt gefunden habe,
sıch der Arbeit der Kommıissıon beteilıgen. Metropolhlıt (Jennadıos VON Sas-
cs1ma schloss sıch diesen Bemerkungen stellvertretend für Metropolıt ySOoSsto-
11055 VO  — Ephesus d} der der Jagung nıcht teilnehmen konnte.

DA Hegoumen Hılarıon egte ıne Z/ZusammenfTfassung der kürzlıch VON der Rus-
sıschen Orthodoxen Kırche AUNSCHOINIMMNENC. Erklärung über Die grundlegenden
Prinzipien der Haltung der Russischen Orthodoxen Kıiırche gegenüber anderen
christlichen Konfessionen VOTL. Er erläuterte, diese Erklärung ZU jetzıgen
Zeıtpunkt ausgearbeıtet worden Nei! und welche Bedeutung S1e sowohl für dıie KOom-
munıkatıon innerhalb der Russıischen Orthodoxen Kırche als auch für andere
christliıche Kırchen habe, denen S1e. deutlich mache, unter welchen Voraussetzun-
SCH cdie Russıische Orthodoxe Kırche sıch verschıedenen interkonfess1i0o0nellen
Aktıvıtäten beteıulige.

BL} Metropolıt Irene] VON der Serbischen (Orthodoxen Kırche oing auf die polıti-
schen Veränderungen in seinem and ein und würdıgte dıe Glaubenstreue un! das
Engagement des Präsiıdenten. Er hob dıe dUSSCWOSCNCH Stellungnahmen des
ORK und der den VETSANSCNCH Ereignissen In seinem and hervor, dıie
uUuMmso posıtıver werten se1en, als einıge Instıtutionen und 10228 kırchliche Per-
sönlıchkeıiten ıne sehr viel wen1ger unparte1usche Haltung eingenommen hätten.
Er dankte auch den Kırchen und Öökumenıischen Organtisationen, dıe Hılfe und
Unterstützung in diıesen schwierigen Zeıiten geleıistet hätten

D DıiIie JTagung der Kommıissıon überschniıtt sıch mıt dem Gıipfeltreffen der Ara-
bischen Lıga, das ebenfalls In Kaıro stattfand. Gabriel Habıb egte 1ne sehr auf-
schlussreiche Analyse der außerst schwier1gen Sıtuation VOTL, In der das arabıische
Gipfeltreffen stattfand, und lenkte dıe Aufmerksamkeıt insbesondere aufVersuche,
den arabısch-israelischen Konflıikt Von der polıtıschen In die relıg1öse Arena
verlagern.

2.6 DIie Beobachter der Georgischen Orthodoxen Kırche, dıe sowohl in Morges
als auch 1n Kaıro anwesend WAarchll, erläuterten dıe theologischen und ekklesi0log1-
schen ründe, aus denen dıe Georgische Kırche sıch außerstande sıeht, gemeiınsam
mıt anderen Christen beten
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DE Die Kommıissıon nahm 1mM Konsensverfahren ausführliche Berichte und
Empfehlungen der einzelnen Unterausschüsse SOWI1E dıie dıesbezüglıchen ellung-
nahmen der beıden In der Sonderkommiss1ion vertretenen GruppenE dıe
sıch auf getrennten Vorbereitungstagungen mıiıt diesen Empfehlungen befasst hat-
ten

DE Die Kommissıon tellte ıne bemerkenswerte Konvergenz fest, dıe ıhr
erlaubte, hre Arbeıt auf fünf Problembereiche konzentrieren:

Fragen 1Im Zusammenhang mıt der Mitgliedschaft
iıne Überprüfung der Prozesse der Entscheidungsfindung
Gottesdienst/gemeinsames
ekklesiologische Fragen
Entwıcklung ökumenischer Verfahrenswelsen für cdıe Behandlung soz1aler und
ethischer Fragen.

29 Über dıe Diskussion dieser Problembereıiche hinaus sah dıie Kommıissıon
als notwendıg d} sıch nıt folgender zentraler Frage befassen Auf welche Art
Von Rat Adie ökumenische ewegung angesichts der Annahme des CUMV-BOkdts
mMmen(ts In Harare In Zukunft hinarbeiten? Mehr als Jahre des Beileinanderseins
sollten nıcht ınfach verloren gehen, sondern In dıe Vorschläge ZUT /Zukunft der
ökumeniıschen ewegung mıt eingebracht werden. In all diıesen Jahren der geme1n-
SAamllEN Reise ZUT Einheit der Christen hın haben dıie Kırchen 1e1 elernt und sıch
gegenselt1ig 1el egeben. DIie Würdigung dieser Gemeimnschaft beinhaltet dıe
Absıcht, zusammenzubleıben und intens1ıver der üllung der gemeiınsamen
Berufung arbeıten.

Mitgliedschaft
31 DiIie Kommiss1ion nahm das VOoO Exekutivausschuss ANSCHOINMMECNEC Dıiskus-

s1onspapıer ZUT Miıtgliedschaft SOWIEe den Beschluss ZUT Ernennung einer Gruppe.
dıe sıch mıt der rage der Miıtgliedschaft befassen soll, ZUT Kenntnıis. Gemäß dem
Beschluss des Exekutivausschusses sollen cdieser Gruppe Mıtglieder der Sonder-
kommıiıssıon angehören, und dıe Sonderkommıiss1ion sollte über die Arbeit der
Gruppe informiert werden. Die Kommıissıon egte der dıie einschlägıgen
Teıle der Berichte der Unterausschüsse über die rage der Miıtgliedschaft VOTL.

A} olgende Anlıegen und Überlegungen werden der Gruppe ZUT SOrg  igen
Prüfung unterbreiıtet:
A DIe Miıtgliedskirchen mussen bekräftigen, dass S1e sıch der Basıs des ORK

mıt ihren chrıistologischen und trinıtarıschen ussagen verpflichtet fühlen.
20° Kırchen, die einen ntrag auf Miıtgliedschaft 1im Rat tellen, mussen sıch

der Basıs des ORK mıt ihren christolog1ischen und trınıtarıschen Aussagen VOEI-

pflichten und den Kat über dıe ekkles1alen erKmale ihrer Kırche informieren.
A An der ersten Überprüfung der Anträge beıitrittswillıger Kırchen sollten

sowochl Mıtglıeder der Leıtungsorgane als auch des Miıtarbeıiterstabes beteıligt WCI-

den.
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AL DIe gegenwärtigen Verfahrensweisen für dıe Aufnahme Miıtglieds-
kırchen In den ORK sollten unter Berücksichtigung der Kommentare der Gruppe,
dıe sıch auft der JTagung in Kaıro mıiıt dieser rage befasst hat, geprült werden.
Z Es sollte untersucht werden, ob rchen, dıe ıne losere Bezıehung mıt

dem Rat anstreben, Beobachterstatus erhalten können. Dabe1l1 musste geprüft WCI-

den, welche Rechte und Pflichten Kırchen haben ollten, dıie sıch für diese Kate-
gor1e entscheıiden.

3726 DiIie KategorIie einer Miıtgliedschaft VO  — Kırchenfamıilien sollte untersucht
werden.

DiIie Miıtglıedschaft 1m Rat beinhaltet notwendıgerweılse Engagement,
Rechenschaftspflicht und Verantwortung (einschließlıch Minanzıeller Beıtragszah-
lungen und Beherbergung VON Jagungen).

Prozesse der Entscheidungsfindung
22 Man kam übereın, dass be1l der Entscheidungsfindung weiıt W1Ie möglıch

das Konsensverfahren angewendet werden ollte, da Konfrontationen vermleden
werden können und möglıch wiırd, sıch im Rat offen und konstruktiv mıt Fragen
auselınander setzen 1e] ist CS, gemeınsame Posıtiıonen mıt der größtmöglıchen
Übereinstimmung 1ın gegebenen Fragen erreichen, wobel dıie Herstellung eines
Konsenses eın langwier1ger Prozess se1n kann.

Im Rahmen diıeses Prozesses INUSS siıchergestellt werden, dass breıte Über-
einstiımmung in Anlıegen besteht, dıe in einem gegebenen Kontext diskutiert WeI-
den sollen. DiIie Tagesordnung des ORK sollte anhand der VON den Kırchen VOTISC-
schlagenen Schwerpunkte zusammengestellt (d VO  — unten nach en und nıcht
VOon oben nach unten testgelegt werden.

43 Entscheidungsfindungen in leinen Gruppen, deren Mıtglieder aus demsel-
ben Kulturkreis stammen und einander mehr oder wen1ger kennen, können nıcht
notwendigerweise auf Weltebene proJ1izıert werden.

ONSENS he1lt weder Einstımmigkeıt noch <1bt elıner 1mM Rat auto-
matısch das( 1hr Veto auszuüben.

4S Anstatt eın Verfahren wählen, das e möglıch machen würde, VO Kon-
SCIHNS- ZU Abstimmungsverfahren überzuwechseln, sollte die Methode der Ent-
scheidungsfindung das Jeweıls behandelnde Ihema angepasst und vorher
festgelegt werden. SO können Finanz-, Verwaltungs- und Personalfragen besten
DCI Abstimmung entschıeden werden, während Fragen der Lehre, der sozlalen,
ethıschen und polıtischen Haltung 1mM Konsensverfahren entschıeden werden soll-
ten Eıinige Fragen können dabe1 verschiedenen Kategorıien gleichzeıltig zugeordnet
werden: INUSS z. B be1l einem Trogramm über dıe Fınanzıerung abge-
stimmt der e1n laufendes Programm unter Umständen aufgrund fehlender Miıttel
eingestellt werden.

Probleme entstehen auch durch Abänderungsanträge, die in den Sıtzungen in
etzter Mınute geste werden. DIie Dokumente muüssen daher rechtzeıltig verteılt
werden, dass Abänderungsanträge ordnungsgemäß eingereıicht und VOT der An-
nahme des endgültigen Textes eingehend geprüft werden können.
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A Die Eınrichtung einer Art Parıtätischen Ausschusses (an anderer Stelle auch
Geschäftsausschuss genannt), der be1ı allen orößeren ÖRK-Veranstaltungen hınzu-
SCZOSCH werden würde, sollte weıter erorter‘ werden. Eınige sahen darın 1ne
zusätzlıche Lenkungsinstanz, dıie dırekt VON den Kırchen gewählt würde (ein-
schlhelblıc Nıchtmitgliedskirchen, W1e ein1ge vorschlugen) Andere erachteten dıes
als riskant und sprachen sıch für eınen Ausschuss Aaus, der Von den Mıtglıedern des
Zentral- oder Exekutivausschusses ewählt würde und beratende Funktion hätte
Alle stimmten darın übere1n, dass eın solcher Ausschuss gleich viele orthodoxe
und nıchtorthodoxe Mıtgliıeder haben sollte. Seine Hauptaufgabe würde darın
bestehen, JTagesordnungen überprüfen und über Verfahren der Entscheidungs-
findung entscheıden.

4 .8 ıne radıkalere Varıante dieses Vorschlags sıeht VOTLT, ıne tändıge CGeme1nn-
Sa”Iine Kommıissıon für die Koordinierung der Arbeıt der Sonderkommissıon eINZU-
rıchten, in der beıde Gruppen über gleich viele Mıtglıeder verfügen würden. Diese
Kommıissıon sollte über eın eigenes Sekretarıat verfügen und unter der geme1n-

Leıtung VO  —_ Ko-Vorsıtzenden AdUus jeder der orößeren Konfessionsfamiliıen
stehen.

49 Die Frage des gemeiınsamen Abstimmungsverhaltens VOnl ‚„‚Kırchenfamilien“‘
sollte untersucht werden, wobe1l dıie Ernennung bevollmächtigter Stellvertreter auf
allen Entscheidungsebenen zulässıg ware Ferner sollte untersucht werden, welche
Funktion Abstimmungen mıt qualifizierter Mehrheıt hätten, ein Begrıfl, der 1m
Blıck auf zukünftige Verfahren der Entscheidungsfindung sorgfältig definıiert WeETI-
den INUuUSS

4 10 Die Orthodoxen sınd, hıeß CS, nıcht dıe einz1ge ruppe, dıe immer WIe-
der damıt rechnen INUSS, sıch in eiıner Mınderheıitsposition eiinden Es <1bt
uch andere Gruppen, dıie ständıg In der Mınderheit SInd.
2 Minderheiten haben das (& ihren begründeten Wıderstand 1ne

Entscheidung Protokoll geben. S1e haben ferner Anspruch darauf, dass ihre
Gewissensentscheidungen respektiert werden.
A Die Möglıchkeıit, Miıtglieder VoNn Leıtungsgremien durch einen Nominie-

Iu  S  SS 1m Rahmen VONl Kırchenfamilıen bestimmen, sollte weıter geprüft
werden, obwohl deutliıch wurde, dass Mıtglıeder schwerlich CZWUNSCNH werden
können, sıch einer gegebenen Kırchenfamıilıe zuzuordnen. Eın olches orgehen
könnte darüber hinaus dıie Besonderheıiten VON Kırchenfamilien überbetonen,

den Stellenwert VOoN Unterschiıeden zwıschen verschiedenen konfessionellen
TIradıtıonen reduzlieren.

4 13 Eıinıige wiesen darauf hın, dass 1ne Abkehr VONn der Ernennung führender
kırchlicher Verantwortlicher in die Leıtungsgremien des ORK die Kommunikation
mıt den Kırchen gefä  en könnte. DIie Frage nach dem Ausmaß, ın dem Zentral-
ausschussmıtglieder ihre eigenen Kırchen repräsentieren oder darüber hınaus-
ehende repräsentatıve ufgaben rfüllen, wurde ebenfalls gestellt; tferner wurde
arau hingewılesen, dass viele kleinere Kırchen L1UT selten, WENN überhaupt jemals
1m Zentralausschuss selen. DiIe Kırchen mussten immer wıeder daran
erinnert werden, dass der ORK ein Rat der Kırchen Se1 und nıcht eın globales
Forum des SaNZCS Volkes ottes, hıeß
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4 14 DIie Argumente für ıne sehr viel kleinere Vollversammlung wurden ZU

wıederholten ale vorgebracht, wobel einerseılts gefordert wurde, weniger st1imm-
berechtigte Delegierte entsenden, andererseıts aber auch die ahl der anderen
Teilnehmenden estrikter begrenzen.

A XS FEıne MNECU einzurichtende sollte sıch mıt der Trage erfah-
rensregeln für dıie Entscheidungsfindung befassen und der Sonderkommissıion auf
ihrer nächsten Plenartagung entsprechende Vorschläge unterbreıten.

Gottesdienst / gemeiInsSames
Das posıtıve Zeugn1s der in der Vergangenheıt gemachten Erfahrungen darf
nıcht außer Acht gelassen werden:
Fünfzıg Jahre Jang haben WITr geme1ınsam ebetet
1e6S$ hat dazu gefü dass Christen der westlıchen Iradıtiıon Aspekte ortho-
doxer Gottesdienste übernommen en und dass (Orthodoxe ihrerseıits Ele-
mMente AdUus den Gottesdiensten anderer chrıistlıcher Tradıtiıonen verwendet
haben, ohne iıhre eigene Identität gefährden
In der Praxıs haben Orthodoxe und Christen anderer Tradıtionen den
Gottesdiensten der jeweıls anderen teılgenommen, obwohl dıe Orthodoxen
dabe1 immer VO Prinzıp der „ Okonomie“ dU>  CH SInd.

5D WEeI1I Problembereıiche mussen untersucht werden:
29 Fragen der äres1e und Okonomie: wurde in rage gestellt, dass alte kano-

nısche Schriften ZUT äres1ie dırekt auf dıe Bezıehungen mıt heutigen hrıs-
ten, dıe sıch ZU trinıtarıschen Glauben und ZUT Gottheıt Jesu Christi eKkKen-
NCI, angewendet werden können, wobel eingeräumt wurde, dass ein1ıge dies
tun Andere vertraten dıe Meınung, dass das Prinzıp der Ökonomie auf dıie
rage des gemeinsamen Gebets angewendet werden kann
Es sollte darauf hıngewliesen werden, dass das gemeınsame Gebet .„dıe Aner-
kennung e1INes bereıts bestehenden G’rades VO  un Einheit voraussetzt‘”, und
ein1ge stellten In Frage, dass dies der Fall sSe1

53 Vor dem Hıntergrund diıeser krwägungen ist Folgendes festzuhalten:
e& Das gemeinsame Leben 1m ORK geme1Insames eien VOTQaUS, das ZU

5Symbol siıchtbarer Einheıit werden kann und dıe Beteıilıgten VOI Fehlıinter-
pretationen und Missverständnissen efreıt und iıhnen ermöglıcht, sıch
gegenseıtig NEU entdecken
Der Begrıff „geme1insames Gebeft“‘ 1SL dem des ‚„„Gottesdienstes‘ vorzuzıehen,
damıt Implıkationen im Blıck auf dıie Gottesdienstordnung vermılıeden WeTI-
den können.
In St1l und arakter IL1USS das geme1insame Gebet synkretistische Elemente
un die Verwendung integrativer prache 1m Reden über (jott verme1ıden.
Im Miıttelpunkt des gemeınsamen Gebets sollte das treben nach Einheit Ste-
hen; ferner sollte trinıtarısche und eschatologische Dımensionen und
5Symbole enthalten.
Das gemeınsame Gebet sollte aus den lebendigen lıturgıschen Iradıtıonen
der ÖRK-Mitgliedskirchen erwachsen.
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Es INuUsSsen Anstrengungen unternommen werden dass das SCINCINSAME
Gebet für alle verständlıch WIC möglıch 1SL und dass dıe Bedeutung der
benutzten S5Symbole erklärt. ırd
Be1l jeder größheren Veranstaltung oder Versammlung sollte 98 Ausschuss MItL

gleich vielen Vertretern und Vertreterinnen orthodoxer und anderer Mıtglieds-
kırchen des Rates gebilde werden das SCINECINSAME Gebet für diıesen Anlass
vorzubereıten Es wurde darauf hiıngewılesen dass Oß be1l anderen Veranstaltungen
bereıts Leıtliınıen dafür gegeben hat WIC INan besten verfährt

Es wırd vorgeschlagen dass YERTS Sachverständigengruppe diese Fragen WCI1-
ter und der Sonderkommission hre Vorschläge unterbreıtet

Ekklesiologie
DIe Mıtgliedschaft Rat der Kırchen bedeutet dass dıe Kırchen dıe

Herausforderung annehmen sıchgRechenschaft über ıhr Kırchesein 7E
geben un! ZU USdruC bringen Wädas mıiıt sıchtbarer Eıinheıt der Kırche
geme1nt 1SL.

Zum gegenwärtigen Zeıtpunkt, dem dıe Unzufriedenheit MI1tL der gelebten
Realıtät des ORK VADEE Eıinrichtung Sonderkommission geführt hat, sollten dıe
ekklesiologischen Dıskussionen, insbesondere innerhalb der rthodoxıie, sıch auch
auf dıe Frage erstrecken ob C& der orthodoxen Ekklesiologie aum für andere
ırchen‘“ g1bt Wıe könnten cdieser aum und TreNzZzen beschrieben werden?

Für dıie Kırchen dıe der Iradıtion der Reformatıon stehen stellt Ssıch AaN8C-
sıchts der Herausforderung durch dıe ründung Sonderkommission dıe
Frage Wıe verste bewahrt und manıfestiert hre Kırche iıhre /Zugehörigkeit
der heilıgen katholischen un apostolıschen Kırche?

Diese Fragen sollten Vertreter oder Vertreterin Aaus jeder einzel-
818| Iradıtiıon mıtgegeben werden, damıt dıe Kırchen ıs ZUT nächsten Jagung der
Sonderkommission tellung dazu beziehen können. DiIie ruppe geht davon dus,
dass diese Stellungnahmen dıe VON der Kommıissıon für Glauben und Kırchenver-
fassung gele1istete Arbeıit ekklesiologischen Fragen berücksichtigen werden

Verfahrensweisen für die Behandlung sozialer und ethischer Fragen
Be1l der Auseinandersetzung miıt soz1lıalen und ethischen Fragen, dıe sıch ı

der heutigen Welt stellen, ist unerlässlıich, Schrift und Tradıtion, lıturgische Pra-
A1S; theologısche Reflexion, dıe Analyse der großen Fragen der Menschheit und dıie
Formulıerung ethısch-moralıscher Wertvorstellungen ı besonderer Weılse mıtein-
ander verknüpfen

Für jede Kırche 1ST rıvileg un! Bürde zugle1ic hre ethısch moralıschen
Lehren gestalten dabe1 kann SIC vielfach auf der Iradıtion aufbauen aber
<1bt auch Fälle denen sıch C6 Fragen tellen auf dıe dıie Iradıtiıon keıne Ant-
Ort g1bt

In der gegenwartıgen geschichtlıchen Sıtuation üben Instıtutionen und
führende weltliche Persönlichkeiten zunehmend Druck auf cdıie Kırchen aus allge-
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meın gültige Ösungen für einzelne ethisch-moralische Probleme hefern. DiIie
Welt hat ihre Orientierung verloren, und ehl geme1nsamer Verständiıgung
über das, Was moralısch gut 1st. Deshalb ırd Druck auft dıe Kırchen ausgeübt, All-
he1ilmıiıttel für das ethisch-moralıische Dılemma der Welt anzubıleten. Die Sıtuation
verschärft sıch noch, WE dıe Miıtgliıedskirchen dıe Forderung nach allgemeın gül-
tigen Ösungen für ethisch-moralısche Fragen den ORK weliıterleıten.

In dem Bemühen, einem ethıisch-moralıschen Urteil in eıner gegebenen
rage gelangen und spezıell 1mM Kahmen der christliıchen Kırchen eın glaubwür-
dıges ethısch-moralisches Leben verwiırklıchen, sollte ıne Kırche dıe Möglıch-
keıt haben, dıie Gemennschaft der Kırchen 1m ORK Unterstützung bıtten.

75 iıne solche Unterstützung kann In verschledener Weılise rifolgen Der ORK
kann und sollte Materı1al und theologıische Analysen ZUT erfügung stellen, die
elner Kırche helfen könnten, ihre ethıisch-moralische Lehre entfalten und
stärken.

76 Der ORK INUSS Verfahrensweisen für die Behandlung soz1ı1aler und ethiıscher
Fragen entwıckeln, dıe auf Ersuchen elner Mıtgliedskırche Gegenstand geme1n-

Dıskussionen werden. Für dıe Prüfung solcher Fragen und dıe gemeiınsame
Dıskussıion sınd Mechanısmen un Verfahrensweisen erforderlıch, dıe dazu beıtra-
SCH, Geme1immsamkeıten herauszuarbeıten, anstatt Spaltungen hervorzurufen.

TE DiIie Gruppe empfiehlt, dass der „ÖRK-Haushalt“ bereıts vorhandene Doku-
mente über Verfahrensweıisen SA Auswahl VON TIThemen für dıie geme1ınsame DISs-
kussıon zusammenstellt und der Sonderkommiss1ion auf ihrer nächsten Tagung ZUT

Verfügung stellt, damıt diese Dokumente aktualısıert werden können.

Die zukünftige Gestalt des Rates

Der Rat scheı1lnt in eıner bestimmten instıtutionellen Logık gefangen se1n,
obwohl Artıkel 11 der Verfassung, der in Harare abgeändert wurde, ın seiner
Fassung davon spricht, dass dıe Kırchen einander ZU 1e]1 der sıchtbaren Einheit
aufrufen.

89 DIe Mitgliedskirchen sınd ubjekt der Suche nach siıchtbarer Eınheıt, nıcht
der Rat

DiIie Mitgliedskirchen lehren und treitfen lJehrmäßige und ethısche Entsche1idun-
SCNH, nıcht der Rat

Die Mitgliedskirchen verkünden ONSeENS ın der Lehre, nıcht der Rat.
DıIie Mitgliedskirchen verpflichten sıch, für die Einheıit eten und sıch 1ın ihrer

Begegnung ine Sprache bemühen, in der dıe in anderen Kırchentradıtionen
enthaltenen Elemente des gemeınsamen christlıchen Glaubens anklıngen.

Die Mitgliedskirchen tragen dıe Verantwortung dafür, dıie richtige prache
finden und eın Gespür dafür entwiıckeln, WIE der Dıalog mıtei1ınander entstehen
und aufrechterhalten werden kann.

In eıner Truta gespaltenen Welt haben dıe Kırchen unterschiedliche rtch-
lıche ulturen entwickelt, aber uUurc hre Miıtgliedschaft in der Gemeninschaft des
OÖOkumenischen ates der Kırchen, dıe iıhnen ıne geWlsse Dıszıplın abverlangt,
sınd S1e aufgerufen, sıch ZUT Notwendigkeit des Zeugnisses VO  —_ ihrem christlichep
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Glauben bekennen des /eugn1isses VO  e der Einheit In Chrıstus und VON einer
menschliıchen Gemeinschaft, dıe als einz1ge Grenze das gemeınsame Menschsein
kennt

8 .4 DiIie Kommissiofi stellt sıch eınen Rat VOTL, der dıe Kırchen in einem Öku-
menıschen aum zusammenführt,

in dem ertrauen aufgebaut werden kann,
In dem dıe Kırchen ihr Verständnıis VON der Welt, VON ihren eigenen soz1alen
Verhaltensweisen und VON ihren lıturgischen und lehrmäßigen Tradıtiıonen
prüfen und entwıckeln können und einander gleichzeıt1ig als Gegenüber
sehen und ihre Begegnung mıteiınander vertiefen.

8. S1e stellt sıch einen RKat VOL,
in dem dıie Kırchen ungehindert Netzwerke für Anwaltschaft und für diako-
nısche Dienste aufbauen und eınander auch hre materiellen Ressourcen VCI-

fügbar machen.
8 .6 S1ıe stellt sıch eiınen Kat VOTL,

In dem die Kırchen durch bılaterale und multilaterale Dıaloge auch weıter-
hın daran arbeıten, dıe Schranken nıederzureißen, dıie S1e daran hındern, eINn-
ander als Kırchen erkennen, dıe eınen Glauben, eınen eucharıstischen
Leıb und ıne Taufe für dıe Vergebung der Sünden gemeiınsam haben

Zukünftige Arbeit
Die Kommıissıon plant, 1mM November 2001 SOWIE Ende Maı 2002 weiıtere

Plenartagungen abzuhalten: S1€e€ beabsıchtigt, sıch in kleinen Gruppen intens1v dar-
auf vorzubereıten, konkreten Vorschlägen in iıhrem Abschlussbericht
gelangen, der dem Zentralausschuss 1im September 2002 vorgelegt werden soll

Kaıro, den Oktober 2000
Übersetzung AU S dem Englischen

Sprachendienst des ORK
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